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Anmeldung für Personen mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) zur 
AHV/IV-Rente und Beschäftigung von Hausangestellten / Haushalthilfen

1. Arbeitgeber/in (Bezüger/in der Ergänzungsleistungen)

Nam e V o r n a m e G e b. d a t u m 

Strasse / Nr.Postleitzahl / Ort

T elefon

2. Arbeitnehmer/in (Hausangestellte I Haushalthilfe)

Nam e Vo rn a m e N at i o n a I i tat 

AHV-Numme r G e b. d at u m 

Strasse / Nr.Postleitzahl / Ort 

Beschäftigt ab (Monat / Jahr)bis (Monat / Jahr)  

3. Unfallversicherung gegen Arbeitsunfälle
Bei welcher Gesellschaft haben Sie die obligatorische Unfallversicherung für 
Arbeitgebende abgeschlossen?

Gesellschaft:Police Nr. 

4. Datum Unterschrift

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Sofern Ihnen die Kosten für Ihre Hausangestellte / Haushalthilfe vom Amt für Sozialbeiträge 
Basel-Stadt (ASB) beziehungsweise von der EL-Stelle Riehen Bettingen vergütet werden, 
müssen Sie sich vorgängig bei der Ausgleichskasse Basel-Stadt als Arbeitgeber/in anmelden 
und AHV-Beiträge für die gezahlten Löhne entrichten.

Unterbleibt die Anmeldung bei der Ausgleichskasse Basel-Stadt, handelt es sich um 
"Schwarzarbeit". Schwarzarbeit ist strafbar und wird durch die kantonalen Kontrollorgane 
konsequent verfolgt.

Zusätzlich müssen Sie als Arbeitgeber/in bei einer Unfallversicherung die obligatorische 
Berufsunfallversicherung abschliessen.

Sollten Sie weitere Fragen zur AHV-Beitragspflicht haben, rufen Sie uns bitte an 
(Ausgleichskasse Basel-Stadt: 061 685 22 23).

mailto:info@ak-bs.ch
http://www.ak-bs.ch



